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21/03 GesmbH-Recht

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

BUAG §25a Abs7;

GmbHG §15;

GmbHG §18;

1. BUAG § 25a heute

2. BUAG § 25a gültig ab 02.08.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2016

3. BUAG § 25a gültig von 01.07.2014 bis 01.08.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2014

4. BUAG § 25a gültig von 01.08.2010 bis 30.06.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2010

5. BUAG § 25a gültig von 01.07.2010 bis 31.07.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

6. BUAG § 25a gültig von 01.01.2010 bis 30.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2009

7. BUAG § 25a gültig von 01.01.1997 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 754/1996

1. GmbHG § 15 heute

2. GmbHG § 15 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 178/2023

3. GmbHG § 15 gültig von 01.01.1991 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 10/1991

1. GmbHG § 18 heute

2. GmbHG § 18 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

3. GmbHG § 18 gültig von 01.07.1996 bis 31.12.2006 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 304/1996

4. GmbHG § 18 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 10/1991

Rechtssatz

Die Aufgabenverteilung unter Geschäftsführern kann selbst bei größter Spezialisierung nicht bewirken, dass ein

Geschäftsführer sich nur noch auf das ihm zugeteilte Aufgabengebiet beschränken darf und sich um die Tätigkeit der

anderen Geschäftsführer nicht mehr kümmern muss. Hinsichtlich der von den anderen Geschäftsführern unmittelbar

betreuten Aufgabengebiete bleibt eine P?icht zur allgemeinen Beaufsichtigung (Überwachung) und gegebenenfalls zur

SchaCung von Abhilfe aufrecht. Besteht der Verdacht, dass im Arbeitsbereich eines anderen Geschäftsführers

Missstände vorliegen, dann muss sich der Geschäftsführer einschalten, um nicht selbst ersatzp?ichtig zu werden. Eine

Verletzung dieser P?icht liegt vor, wenn der von der Wahrnehmung der zu erfüllenden P?ichten entbundene

Geschäftsführer trotz Vorliegens konkreter Anhaltspunkte für P?ichtverstöße des anderen Geschäftsführers nichts

unternimmt, um Abhilfe zu schaCen. Eine haftungsrechtlich relevante P?ichtverletzung kann auch in einer

vorwerfbaren Unkenntnis solcher P?ichtverstöße des anderen Geschäftsführers liegen, welche dann anzunehmen ist,

wenn der Geschäftsführer keine geeigneten Überwachungsmaßnahmen getroCen hat, die ihn in die Lage versetzt

hätten, P?ichtverstöße des nach der Geschäftsverteilung zuständigen Geschäftsführers überhaupt zu erkennen. In

diesem Zusammenhang liegt ein für die Haftung bedeutsames Verschulden des Geschäftsführers daher auch dann

vor, wenn sich der Geschäftsführer schon bei der Übernahme seiner Funktion mit einer Einschränkung seiner

Befugnisse einverstanden erklärt hat und diese Beschränkung dazu führt, dass er beitragsrechtliche

(abgabenrechtliche) Pflichtverletzungen nicht erkennen kann (Hinweis: E 22. September 2004, 2001/08/0211).
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